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Trotz detaillierter Regelungen im Forstvermehrungsgutrecht 
kam es auch in jüngerer Vergangenheit immer wieder zu Ver-
stößen gegen die gesetzlichen Vorschriften. Zum Teil waren 
diese Verstöße mit erheblichen Schäden für den Waldbesitz 
verbunden. Da sich Erbanlagen am Vermehrungsgut nicht 
okular erkennen lassen, kommt der Identitäts- und Her-
kunftssicherung des Vermehrungsgutes eine zentrale Be-
deutung zu. 

Im Jahr 1999 wurde daher von der Erzeugergemeinschaft für 
Qualitätsforstpflanzen Süddeutschland (EZG) und den Forst-
verwaltungen in Bayern und Baden-Württemberg gemein-
sam ein Verfahren entwickelt, das die Herkunftssicherheit 
deutlich erhöht. 

Der Zertifizierungsring für überprüfbare Forstliche Herkunft 
Süddeutschland e.V. (ZüF) wurde daraufhin im Jahr 2002 
gegründet und ist privatrechtlich organisiert. Kernstück 
des Verfahrens sind Probenahmen direkt bei jeder Saatgut-
ernte und eine Internet-Datenbank, mit der Ernteeinsätze 
und Warenströme verfolgt werden können. Die Saatgut-
Proben werden eingelagert und stehen längerfristig für ge-
netische Vergleichsuntersuchungen zur Verfügung. So ist die 
Überwachung des gesamten Produktionsprozesses von der 
Saatguternte bis zur Pflanzenauslieferung möglich und das 
Vermehrungsgut bleibt währenddessen jederzeit genetisch 
„überprüfbar“.

Bei den Zertifizierungssystemen PEFC und FSC werden her-
kunftsgesicherte Pflanzen gefordert. Unabhängig davon hat 
sich ForstBW für den Staatswald verpflichtet, zertifizierte 
Pflanzen zu verwenden, soweit sie am Markt verfügbar sind. 

Beschreibung des ZüF-Verfahrens

Das ZüF-Verfahren zur Anzucht von Forstpflanzen mit über-
prüfbarer forstlicher Herkunft beruht im Wesentlichen auf 
der zwingend vorgesehenen Gewinnung und Hinterlegung 
von Referenzproben bei der Saatguternte und der Möglich-
keit, dass jeder Endabnehmer bei der Anlieferung bzw. Über-
gabe einer ZüF-Pflanzenpartie die Gewinnung einer Pflan-
zenprobe (P) verlangen kann. 

Die bei der Ernte zu gewinnenden Referenzproben werden 
am Ernteort unter hoheitlicher Aufsicht verplombt und über 
mehrere Jahre hinweg bei einer neutralen Stelle archiviert. 
Dies ermöglicht eine spätere Überprüfung der Herkunfts-
identität durch den genetischen Vergleich zwischen den 
Pflanzenproben und den entsprechenden Saatgutreferenz-
proben einer ZüF-Partie.

Der ZüF-Verein ist Träger dieses  privatrechtlich organisier-
ten Herkunftssicherungssystems, das die gesetzlichen Be-
stimmungen wirksam ergänzt. Im Verein ist ein paritätisch 

mit jeweils drei Vertretern von Abnehmern, Wissenschaft 
und Produzenten besetzter Fachbeirat integriert, der die Ver-
fahrensregeln laufend prüft und aktualisiert. Die Verfahrens-
kontrolle und Zertifikatsvergabe liegt bei einem unabhängi-
gen Zertifizierer.

Verfahrensregeln

Das ZüF-Verfahren hat ein umfangreiches Regelwerk, mit 
detaillierten Vorgaben zu den einzelnen Verfahrensschritten 
und setzt dabei auch auf die Eigenverantwortung der Ver-
fahrensteilnehmer. Die Vorschriften werden ständig auf ihre  
Effektivität geprüft und ggf. neuen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen angepasst.

Das ZüF-Verfahren beginnt nach einer erforderlichen 
Anmeldung bei ZüF mit der Saatguternte. Dort erfolgt 
die  Probenziehung sowie die Markierung der Erntebäu-
me durch die Erntefirma. Bei Eiche und Buche entfallen 
die Einzelbaumproben. Die Bestandesprobe bei Laubbäu-
men wird im Beisein der Revierleiterin / des Revierlei-
ters, welche(r) auch das Stammzertifikat unterschreibt, 
gezogen und verplombt. Baumartenspezifische Unter-
schiede sind dem jährlich aktualisierten Leitfaden zu  
entnehmen, der auf der Homepage des ZüF-Vereins einge-
sehen werden kann. Die verplombten Saatgutproben wer-
den durch den Lieferanten an das beauftragte Saatgutlabor 
(Dienstleister) geschickt.

Kernelement im Verfahren ist, dass der Abnehmer bei der 
Anlieferung von ZüF- Pflanzen jederzeit die Ziehung einer 
Pflanzenprobe verlangen kann. Hierbei werden unter Auf-
sicht des Abnehmers Knospen an unterschiedlichen Pflanzen 
einer Partie durch Entfernen eines Seitenzweiges gewonnen, 
wobei beim Edellaubholz eine Seitenknospe pro Pflanze aus-
reichend ist. 

Neue genetische Untersuchungsmethoden erlauben nun 
(seit März 2012) auch kleine Lieferpartien zu beproben, durch 
eine Reduzierung der bisher notwendigen 250 Knospenpro-
ben auf maximal 150 Stück. Die Mindestanzahl der zu bepro-
benden Pflanzen ist abhängig vom Umfang der Lieferpartie 
und beträgt :
	 	Über  200 Pflanzen:   Zweige/Knospen von  

mind. 150 Pflanzen
	  100 – 200 Pflanzen:   Zweige/Knospen von  

mind. 100 Pflanzen 
	 	Unter 100 Pflanzen:   Zweige/Knospen von  

allen Pflanzen

Die Pflanzenproben kommen in eine vom Lieferanten bereit-
gestellte und vor Ort sofort versiegelbare Tasche und werden  
entweder durch den Abnehmer  oder den Lieferanten an das 
beauftragte Saatgutlabor gesendet. 
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Von den in einer Saison eingesandten Pflanzenproben wer-
den mindestens 5% nach dem Zufallsprinzip ausgewählt 
und einer genetischen Vergleichsuntersuchung mit der ent-
sprechend  eingelagerten Saatgutpartie unterzogen. Je mehr 
Pflanzenproben gezogen werden, desto höher der Stichpro-
benumfang und damit auch der Überprüfungsumfang! 

Neben der Hinterlegung von Referenzproben ist die Inter-
netdatenbank ein zentrales Element zur Gewährleistung 
der Herkunftssicherheit im ZüF-Verfahren. Erntefirmen und 
Baumschulbetriebe, die am Verfahren teilnehmen, erfas-
sen darin alle relevanten Daten. Hier werden beispielsweise 
die Angaben des Stammzertifikates, die Veränderungen der 
Lagerbestände sowie die Verkäufe und Pflanzensortimente 
zeitnah eingetragen. Die Datenbank ermöglicht dem Zertifi-
zierer einen raschen Überblick über den Produktionsweg der 
Partie und dient gleichzeitig der Plausibilitätskontrolle, z.B. 
hinsichtlich der aus einer bestimmten Saatgutmenge erzeug-
ten Pflanzenzahl.

Nur wenn die lückenlose und nachvollziehbare Dokumentati-
on geprüft ist, gibt der Zertifizierer die Freigabe für eine zur 
Zertifizierung beantragte Partie.

Zertifikat

überprüfbare
Forstliche Herkunft

Zertifikat-Nummer 22376

Es wird bescheinigt, dass die Firma

Grün Baumschulen GmbH

***3400*** Forstpflanzen (RBu)

mit der ID-Nummer: 11001300945944

Herkunftsnummer: 81024

produziert in: D 

gemäß der Verfahrensregeln des ZüF
(Allgemeiner Teil III.2) erzeugt hat.

Die Konformität wurde am 04.10.2011 geprüft
Das Zertifikat ist bis zum 30.06.2012 gültig.

Empfänger
Forstbetrieb Schönwald

Revier Süd

Ellingen, 
den 16.04.2012

        Prof. Dr. Erwin Hussendörfer
             - Zertifizierungsstelle -

ZüF-Zertifikat

Das ZüF-Zertifikat begleitet im Regelfall den Lieferschein. 
Spätestens mit der Rechnung ist das Zertifikat dem Kunden 
vorzulegen.

Ausführlichere Hinweise zum Verfahren sind der Homepage 
des ZüF-Vereins (http://zuef-forstpflanzen.de) zu entnehmen.

ergebnisse Kontrollanalysen  
aus dem Jahr 2011

2011 wurden insgesamt 22 Pflanzenproben (bei 16 Samen-
proben) untersucht. Die 22 Partien bezogen sich auf die 
Baum arten Douglasie, Fichte, Buche, Roterle, Bergahorn, 
Traubeneiche, Weißtanne, Esche, Lärche und Spitzahorn. Bei 
3 Partien konnte keine Übereinstimmung der Herkunft nach 
den ZüF-Regeln bestätigt werden. In solchen Fällen wird das 
Zertifikat entzogen und es wird sichergestellt, dass der davon 
betroffene Abnehmer informiert wird. Darüber hinaus behält 
sich ZüF weitere Sanktionen vor, insbesondere in Fällen sys-
tematischer Regelverletzungen sind Maßnahmen bis hin zum 
Verfahrensausschluss möglich. 

Seit 2011 versucht ZüF auch diejenigen Abnehmer zu in-
formieren, deren eingesandte P-Proben im Labor unter-
sucht wurden, und bei denen die Herkunftsidentität be-
stätigt wurde. Allerdings ist dies schwierig, weil auf den 
Probentaschen teils die vollständigen Kundenadressen  
fehlen (z.B.  nur Angabe ForstBW, RP Tübingen). Darüber hi-
naus können sich Abnehmer mit Nachfragen jederzeit direkt 
an ZüF wenden. 

Die Stichprobenquote lag 2011 bei rund 7% und damit über 
der vereinbarten 5%-Quote. 

ZüF gibt ca. 50-60.000 €/Jahr für Analysen aus, 2012 vermut-
lich mehr.

ZüF-Umfrage 

Im Frühjahr 2011 wurden alle unteren Forstbehörden der 
Stadt- und Landkreise durch den Fachbereich 83 Freiburg 
zum aktuellen Kenntnisstand in Sachen ZüF und zur Zie-
hung von ZüF-Pflanzenproben befragt. Hintergrund der 
Umfrage war ein deutlicher Rückgang der ohnehin recht 
geringen Anzahl an eingesandten Pflanzenproben und de-
ren nachlassende Qualität. Außerdem hatte man eine ge-
wisse Ungleichverteilung festgestellt. Rund 70% der Pro-
ben stammten aus dem Staatswald und nur 20% bzw. 10% 
aus dem Kommunal- bzw. Privatwald. Mit der Umfrage  
sollte Ursachenforschung betrieben werden, verbun-
den mit dem Ziel, durch geeignete Maßnahmen die Ak-
zeptanz von ZüF sowie Anzahl und Qualität der für das 
ZüF-Verfahren elementaren Pflanzenproben zu erhöhen. 
Gleichzeitig wurde damit dem Wunsch des ZüF-Vereins 
entsprochen, der dieselbe Umfrage bereits in Bayern  
durchgeführt hatte. Die Befragung richtete sich an die Re-
vierleiterinnen und Revierleiter, die um entsprechende  
Angaben differenziert nach Staats- und Kommunalwald ge-
beten wurden.
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Ergebnisse
Die 89 Rückmeldungen der Unteren Forstbehörden fielen 
sehr heterogen aus. Häufig erfolgte nur eine Rückmeldung 
für die gesamte Forstbehörde, teilweise wurden nicht alle 
Fragen beantwortet bzw. die gewünschte Trennung nach 
Waldbesitzarten unterblieb. Die Auswertung erfolgte ge-
trennt nach Staatswald, Kommunalwald und „Mischbögen“. 
Nachfolgend sind die wichtigsten Ergebnisse gelistet:

Kenntnisse zum ZüF - Gesamtverfahren und  
zur Probenziehung

SW (%) KW (%) Gesamt (%)  
inkl. Mischb.

sehr gut 30 10 20

ausreichend 50 40 45

nicht ausreichend 20 50 35

Häufigkeit der Ziehung von Pflanzenproben

SW (%) KW (%) Gesamt (%)  
inkl. Mischb.

oft 33 5 19

selten 48 23 45

nie 19 72 44

Ursachen für unterbliebene Probenziehungen (Mehrfach-
nennung möglich)

SW (%) KW (%) Gesamt (%)  
inkl. Mischb.

Geringe Akzeptanz 
des Verfahrens

30 37 32

Geringe Kennt-
nisse (ZüF und 
Probenziehung)

36 60 50

Keine Rückmel-
dung über Ergeb-
nisse seitens ZÜF

62 61 63

Hoher Aufwand für 
Probenziehung

65 72 70

Zerstörung der 
Pflanzen durch 
Knospenentnahme

30 42 37

Fehlende Aus- 
rüstung des  
Lieferanten

37 51 42

Pflanzenmengen 
unter 250 Pflanzen 
je Partie

67 65 64

Auszüge aus den verbalen Begründungen
	 	 	„Geringere Stückzahl für Probenziehung wäre hilf-

reich“
	 	 	„Unsicherheit bei Baumarten mit wenig Knospen 

(Sämlinge, BAh, Kir)“
	 	 	„Ich kaufe die teuren ZüF-Pflanzen nur, wenn es kei-

ne anderen gibt“
	 	 	„Bereitschaft bei Lieferfirmen von „gefühlter Ableh-

nung“ bis bereitwillige Probenziehung  durch Fahrer“
	 	 	„Breite Spreitung der Akzeptanz, insgesamt wenig 

populär“.

Zusammenfassung und Folgerungen
Die heterogene und nicht repräsentative Beteiligung an der 
Befragung birgt sicherlich gewisse Interpretationsrisiken. Sie 
lässt jedoch deutliche Defizite, aber auch Optimierungsan-
sätze erkennen. Die Kenntnisse des ZüF-Verfahrens und die 
Bereitschaft zur Ziehung von Pflanzenproben sind sehr hete-
rogen ausgeprägt. Während die Ergebnisse im Staatswald als 
annähernd befriedigend anzusehen sind, lässt sich im Kom-
munalwald noch deutlicher Verbesserungsbedarf erkennen.

Aus dem Strauß der genannten Ursachen für die Zurückhal-
tung bei der Ziehung von Pflanzenproben scheinen folgende 
Faktoren besonders bedeutsam zu sein:

	 	Durch die im Vergleich mit Bayern flächenmäßig deut-
lich geringere Bestandesbegründung durch Pflanzung 
(Baden-Württemberg = Naturverjüngungsland, Vorbau-
ten von Bu und Ta in den letzen Jahrzehnten großflächig 
vollzogen) wurden die für die Probenentnahme bisher not-
wendigen 250 Pflanzen je Sortiment nicht immer erreicht. 

	 	Rund die Hälfte der Revierleiterinnen und Revierleiter re-
klamiert zu geringe Kenntnisse im Verfahren. Dass sich 
dieser Personenkreis bei der Ziehung von Pflanzenpro-
ben eher zurückhält, erscheint verständlich. 

	 	In über zwei Drittel der Rückmeldungen wurde der zeitli-
che Aufwand für die Probenziehung als zu hoch beurteilt.

	 	Das ausbleibende Feedback durch ZüF über Eingang 
und Verwendung der Proben sowie die Ergebnisse der 
überprüften Chargen wirkten nicht Akzeptanz-fördernd 
(Black-Box-Effekt).

	 	Dass in zu vielen Fällen der Lieferant keine Probenbeutel mit 
sich führt, vereitelte ebenfalls manche Probenziehung.
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Diese Faktoren erscheinen nicht nur für die spärlich gezo-
genen Pflanzenproben, sondern auch für die in Teilen unbe-
friedigende Akzeptanz des gesamten ZüF - Verfahrens ver-
antwortlich.

Mögliche Ansätze zur Optimierung sind:
	 	Jährliche Rückmeldungen durch ZüF über Anzahl ein-

gesandter Proben/	Anzahl, Ergebnisse der untersuchten 
Stichproben und eingeleitete Maßnahmen bei negativen 
Ergebnissen.

	 	Rückmeldung an ZüF bezüglich fehlender Ausrüstung von 
Lieferanten.

	 	Geringerer Pflanzen-Probenumfang (z.B. 150 Pflanzen); 
Anmerkung: Ist inzwischen umgesetzt.

	 	Initiierung der Probenziehung durch Vermehrungsgutbe-
auftragte der Unteren Forstbehörden.

	 	Unterstützung bei Probenziehung durch Vermehrungs-
gutbeauftragte, Trainee oder andere Mitarbeitende.

	 	Verbindliche Zielvorgaben für Untere Forstbehörden (z.B. 
XX% aller möglicher Partien beproben).

	 	Information und Überzeugungsarbeit bei der Abnehmer-
seite.

resümee

Das ZüF-Verfahren ist ein geeignetes Instrument zur Siche-
rung der Identität und Herkunft von forstlichem Vermeh-
rungsgut und für die Transparenz des Marktes. Das System 
hat sich in den letzten 10 Jahren gut bewährt. Optimierungs-
ansätze bestehen und werden durch den ZüF-Verein aktuell 
offensiv angegangen. Durch Vertretung von ForstBW in den 
Gremien Fachbeirat und erweiterter Vorstand des ZüF-Ver-
eins werden Wünsche und Anregungen aus der Praxis in die 
Verfahren eingespielt und soweit möglich umgesetzt. 

Es gibt keine forstbetriebliche Investition, die im Vergleich 
zu den Kosten so langfristig über Erfolg oder Misserfolg 
entscheidet, wie die richtige Herkunftswahl, verbunden mit 
Pflanzen- und Pflanzungsqualität. Das Bessere ist auch hier 
des Guten Feind.

Zertifizierte Herkunftssicherheit ist nicht umsonst zu haben, 
hat aber für den Waldbesitzer unbestreitbar einen Mehrwert.
Letztendlich liegt es auch an der Abnehmerseite, sich über 
die Verfahrensgrundlagen zu informieren und durch enga-
gierte und korrekte Verfahrensteilnahme Erfolg und Nutzen 
des Verfahrens zu sichern.

Erstellung und Ansprechpartner: 
Fachbereich 83 FR Waldbau, Klimawandel, FE und FGeo.  
Mai 2012


